
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

Öffentliche BEKANNTMACHUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i. V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 
15.12.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den 
genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird 2026 2027

1. im Ergebnishaushaitauf
einen Gesamtbetrag der Erträge von 720.377.800 EUR 735.780.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von

821.676.400 EUR
-101.298.600 EUR

864.487.700 EUR
-128.707.700 EUR

2. im Finanzhaushaitauf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 699.474.300 EUR 711.500.500 EUR

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen von

803.883.000 EUR

-104.408.700 EUR

841.840.500 EUR

-130.340.000 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von 87.868.900 EUR 95.522.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit von
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der

160.104.700 EUR 123.944.900 EUR

Investitionstätigkeit von -72.235.800 EUR -28.422.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird 
festgesetzt auf

72.235.800 EUR 28.422.200 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt 
auf

0 EUR 62.670.600 EUR

1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



§ 4 Kassenkredite 
2026 2027

Der Höchstbetrag der wird festgesetzt auf 300.000.000 EUR 400.000.000 EUR

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 45,50 v. H. (2026) und 45,50 v. H. (2027) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1.309,7319 (2026) und 1.302,8601 
(2027) Voilzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik 
über den gesamten Haushalt des Landkreises für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für 
Personalgestellungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über den gesamten Haushalt des 
Landkreises für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang 
stehenden Auszahlungen.

3. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Dienstleistungen IKT-Ost AöR werden nach 
§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über den gesamten Haushalt des Landkreises für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 
entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für diese 
Aufwendungen und Auszahlungen einzusetzen.

6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen 
zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von 
Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

7. Die Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik 
übertragbar.

8. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik für die 
Betriebe gewerblicher Art zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben 
Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft die Produkte 5110800 
(Vermessung), 5480000 (Häfen), 5420200 (Kreisstraßenmeisterei), 2630110 und 2630120 
(Kreismusikschule), 2710100 (Volkshochschule), 5111300 (Gutachterausschuss) und 2510100 (Otto- 
Niemeyer-Holstein-Atelier). Darüber hinaus sind auch die Ansätze von Aufwendungen für 
Ingenieurleistungen (Produkt 5420100) einseitig deckungsfähig zu Gunsten der investiven 
Auszahlungen für Ingenieurleistungen.

9. Geplante Aufwendungen und Auszahlungen geförderter Maßnahmen bleiben bis zum Vorliegen des 
Zuwendungsbescheides gesperrt. Planungsleistungen und vorbereitende Ausgaben zur Erlangung der 
Förderfähigkeit können in Höhe des Eigenanteils bereits vor dem Erhalt des Zuwendungsbescheides 
in Anspruch genommen werden.

10. Weitere Deckungsgrundsätze sind der Übersicht zu Bewirtschaftungsregelungen enthalten und werden 
für verbindlich erklärt.
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§ 8 Festlegung der Wertgrenzen zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen sind. Investive 
Baumaßnahmen sind in jedem Fall als Einzelmaßnahme darzustellen.

Nachrichtliche Angaben:

2026 2027

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich

-159.937.714 EUR-288.645.414 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -241.666.648 EUR-372.006.648 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

-145.389.383 EUR-266.540.883 EUR

Greifswald, den 1 0. April 2025
Ort, Datum
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Hinweis
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die nach § 47 Abs. 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums 
für Inneres und Bau M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 01.04.2026 erteilt. Es 
wurden folgende rechtsaufsichtliche Entscheidungen getroffen:

A. Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2026/2027 für das 
Haushaltsjahr 2026

1. Gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung 2026/2027 
festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 
72.235.800,00 EUR teilweise in Höhe von

71.901.400,00 EUR
(in Worten: einundsiebzig Millionen neunhunderteintausendvierhundert Euro)

genehmigt.

Nebenbestimmungen:

a. Auflösende Bedingung

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert 
sich um den Betrag der Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes, die bisher nicht für 
Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2027 veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für Mehreinzahlungen 
aus Zuweisungen des Landes, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen 
in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

b. Aufschiebende Bedingung

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darf zur 
Finanzierung der Maßnahme „Deutsch-polnisches Gymnasium Löcknitz" erst in Anspruch genommen 
werden, wenn die entsprechenden Auszahlungsansätze gemäß § 7 Nr. 9 der Haushaltssatzung mit Vorliegen 
des Zuwendungsbescheids entsperrt sind.

2. Gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 54 Absatz 4 KV M-V wird die Genehmigung des in § 4 der 
Haushaltssatzung 2026/2027 für das Haushalsjahr 2026 festgesetzten Höchstbetrags der 
Kassenkredite in Höhe von

300.000.000,00 EUR
(in Worten: dreihundert Millionen Euro)

vollständig genehmigt.

B. Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2026/2027 für 
das Haushaltsjahr 2027

1. Gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung 2026/2027 
festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 
28.422.200,00 EUR teilweise in Höhe von

20.332.200,00 EUR
(in Worten: zwanzig Millionen dreihundertzweiunddreißigtausendzweihundert Euro)

genehmigt.
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Nebenbestimmungen:

a. Auflösende Bedingung

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert 
sich um den Betrag der Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes, die bisher nicht für 
Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2027 veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für Mehreinzahlungen 
aus Zuweisungen des Landes, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen 
in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

b. Aufschiebende Bedingung

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darf zur 
Finanzierung der Maßnahme „Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz" erst in Anspruch genommen 
werden, wenn die entsprechenden Auszahlungsansätze gemäß § 7 Nr. 9 der Haushaltssatzung mit Vorliegen 
des Zuwendungsbescheids entsperrt sind.

2. Gemäß § 120 Absatz 1 I. V. m. § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 
2026/2027 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 
2027 in Höhe von 62.670.600,00 EUR teilweise in Höhe von

40.261.600,00 EUR
(in Worten: vierzig Millionen zweihunderteinundsechzigtausendsechshundert Euro) 

genehmigt.

3. Gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 54 Absatz 4 KV M-V wird die Genehmigung des in § 4 der 
Haushaltssatzung 2026/2027 für das Haushaltsjahr 2027 festgesetzten Höchstbetrags der 
Kassenkredite in Höhe von

400.000.000,00 EUR
(in Worten: vierhundert Millionen Euro)

vollständig genehmigt.

Greifswald, den 10. April 2026
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Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die nach § 47 Ab.2 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 01.04.2026 durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 13.04.2026 bis 12.05.2026 (Wochentag, Datum)

von 08.00 bis 16.00 Uhr,

im Landratsamt am Standort Anklam, Demminer Straße 71 - 74, Zimmer 301, 
öffentlich aus.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, welche in 
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der 
KV M-V erlassen worden sind, können diese Verstöße gemäß § 92 Abs. 3 i. V. m. § 5 Abs. 5 der KV M-V 
nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften kann davon abweichend stets geltend gemacht werden.

Greifswald, den 1 0. April 2026
Ort, Datum land rat

Bekanntmachungsvermerk:
Bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Internet unter der Adresse https://www.kreis-vg.de/Kreisrecht 
am: 3.0%, 2026
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